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Thesenpapier

These 1: Eine Bewertung der gesetzgeberischen Maßnahmen,

einschließlich ihrer Umsetzung ist derzeit abschließend

nicht möglich, da die entscheidenden Beschlüsse zur

Errichtung eines neuen Vergütungssystems noch nicht

getroffen sind. Lediglich der EBM 2008 ist in Kraft

gesetzt.

These 2: Der Gesetzgeber hat sämtliche Vorgaben aus dem

„Eckpunktepapier“ (Ablösung der bisherigen

Budgetierung durch ein Vergütungssystem für

Mengensteuerung, Schaffung einer Gebührenordnung

mit festen Preisen und Mengensteuerung, Übertragung

des Morbiditätsrisikos auf die Kassen, Gewährleistung

von Verteilungsgerechtigkeit zwischen den Ärzten,

Gleichbehandlung der gesetzlichen Krankenkassen bei

der Finanzierung der ärztlichen Vergütung,

Honorarzuschläge für besondere Qualität, Abbau von

Über- und Unterversorgung durch finanzielle Anreize)

jedenfalls abstrakt in den gesetzlichen Neuregelungen

angelegt.



These 3: Aus Sicht des Gesetzgebers scheint eine transparente,

einfache und kalkulierbare Abrechnung des

Vertragsarztes nur durch äußerst komplexe,

detailfreudige Regelungen erreichbar zu sein.

These 4: Ob, in welchem Umfang und zu welchem Zeitpunkt

tatsächlich eine Höhervergütung der Vertragsärzte

eintritt, ist derzeit noch nicht sicher feststellbar, aber

möglich.

These 5: Die Selbstverwaltung auf Landesebene (sowohl die

gemeinsame, als auch die ärztliche Selbstverwaltung)

betreffend die Vergütung innerhalb eines KV-Bezirks,

wie letztlich die Steuerung und Verteilung an die

Vertragsärzteschaft wird ganz erheblich, zu Gunsten der

Bundesebene eingeschränkt.

These 6: Das System der Zu- und Abschläge bei den

Orientierungspunktwerten scheint einerseits kaum

reizvoll (Art und Dauert der Zuschläge), andererseits

rechtlich angreifbar (Abschläge wegen Überversorgung)

These 7: Der bisherige Teilhabeanspruch des Vertragsarztes an

der Honorarverteilung wird durch die gesetzlichen

Neuregelungen umgewandelt in einen

Vergütungsanspruch in konkreter Höhe, der sich gegen

die Kassenärztliche Vereinigung richtet.


